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Die folgende Ordnung wird in ihrer aktuellen Fassung dargestellt. 
Sämtliche Änderungen zur Ordnung wurden berücksichtigt.  

 
 

Ordnung zur Erhebung des Entgeltes für  
Bootsliegeplätze, 

Tretboote und das Surfen 
 
 
 
A. Für die Nutzung der Bootsliegeplätze und der Tretboote sowie für das  
     Surfen wird gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Südbrookmerland 
     vom 09. Dezember 2002 folgendes Nutzungsentgelt erhoben: 
 
 

I. Bootsliegeplätze – Segel- und Ruderboote –  
 
1. Saisonplatz – vom 01. April bis 30. September gültig - 
    für ein Boot – Landliegeplatz     70,00 € 
    für einen Katamaran – Landliegeplatz           120,00 € 
    für einen Wasserliegeplatz            120,00 € 
2. Monatsplatz – ab Lösungstag Monat gültig – 
    für ein Boot – Landliegeplatz     30,00 € 
    für einen Katamaran – Landliegeplatz    50,00 € 
    für einen Wasserliegeplatz     50,00 € 
3. Tagesplatz – ab Lösungstag 1 Tag und 1 Nacht gültig 
     für ein Boot – Landliegeplatz       5,00 € 
    für einen Katamaran – Landliegeplatz   10,00 € 
    für einen Wasserliegeplatz     10,00 € 

 
II. Gästesteg Wiegboldsburer Riede 

 
Motorboot für jede Übernachtung      5,00 € 

 
III. Tretboote 

 
Boot für 2 Personen für jede Stunde      3,00 € 
Boot für 5 Personen für jede Stunde      5,00 € 

 
       

IV. Nutzung der Slipanlage am Großen Meer durch 
Nichtliegeplatzinhaber 
 
für jeden Slipvorgang        5,00 € 

 
 
 
B. In den Entgelten ist die Mehrwertsteuer enthalten. 
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C. Alle Entgelte sind im Voraus zu zahlen. Bei Verstößen gegen die Verpflichtung 
    zur vorherigen Zahlung wird ein Aufschlag von 5,00 € sofort fällig. 
 
D. Diese Entgeltordnung tritt am 09. Dezember 2002 in Kraft. Die Entgeltordnung 
     vom 18. Oktober 2001 tritt gleichzeitig außer Kraft. 
 
 
 
Südbrookmerland, den 09. Dezember 2002  
 
 
 
Der Bürgermeister 
 
gez. Schallmaier  
 
 

 
 


